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Dienstvereinbarung nach § 78 NPersVG über die  

Einführung von Heimarbeit 

zwischen dem Präsidenten der Hochschule Hannover und dem  
Personalrat der Hochschule Hannover 

 

Präambel 

Familienfreundliche Arbeitsbedingungen dienen nicht nur den Beschäftigten, sondern sind auch für 
die Ziele der Hochschule von Bedeutung. Die Hochschule hat ein hohes Interesse daran, besonders 
qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Familienfreundliche Arbeitsbedingungen erhöhen 
die Arbeitsmotivation, steigern die Leistungsbereitschaft und Qualität und reduzieren Fehlzeiten. 
 

§ 1 Geltungsbereich 

Diese Dienstvereinbarung gilt für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschule Hannover mit 
Ausnahme der in § 105 Abs. 1 Niedersächsischem Personalvertretungsgesetz (NPersVG) aufgeführten 
Gruppen (insbesondere sind dies Professoren/innen, Lehrbeauftragte und studentische / wissen-
schaftliche Hilfskräfte). 

 
§ 2 Verantwortliche Stelle 

Verantwortlich für die Einführung und die organisatorische Durchführung dieser Dienstvereinba-
rung ist die/der hauptberufliche Vizepräsident/-in. 
 

§ 3 Beantragung / Umfang 

Die Beantragung von Heimarbeit erfolgt durch die Beschäftigten in Abstimmung mit den jeweiligen 
Vorgesetzten mit dem beiliegenden Formblatt. Nach Prüfung der Voraussetzungen, ob Beschäftigte, 
Vorgesetzte und  Tätigkeiten generell für Heimarbeit  geeignet sind, erteilt die Personalabteilung eine 
grundsätzliche Genehmigung zur Teilnahme an der Heimarbeit, versagt die Teilnahme oder legt eine 
geringere Obergrenze bezüglich des zeitlichen Umfanges fest. Die Belange von Beschäftigten mit 
dem Status der Schwerbehinderung sind dabei besonders zu beachten, um ggf. Belastungen 
abzumildern oder besondere Umstände zu berücksichtigen. Der Personalrat wird über die 
Entscheidung informiert. Die Ablehnung, Änderung oder Widerrufung dieser Genehmigung bedarf 
der Zustimmung des Personalrats. 
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Der zeitliche Rahmen der Heimarbeit beträgt maximal 40 Arbeitstage im Semester. Für besondere 
Aufgaben ist eine zeitlich befristete Ausnahme möglich, die die Dienststelle mit Zustimmung des 
Personalrats genehmigen kann. Die Genehmigung der Heimarbeit erfolgt ausschließlich zur 
Bearbeitung klar umgrenzter und dokumentierter Arbeitspakete. 

 

§ 4 Voraussetzung für die Teilnahme an der Heimarbeit  

(1) Die Teilnahme an der Heimarbeit ist freiwillig. Die Initiative zu ihrer Beantragung geht 
ausschließlich von den Beschäftigten in Absprache mit den unmittelbaren Vorgesetzten aus. Sie 
kann nicht angeordnet werden. Ein Rechtsanspruch oder eine Verpflichtung zur Teilnahme an 
der Heimarbeit besteht nicht. 

(2) Bei der Nutzung der Heimarbeit obliegt es der Verantwortung der jeweiligen Vorgesetzten die 
Dienstleistungsfähigkeit der Organisationseinheit zu gewährleisten. Dazu ist insbesondere 
zwischen Beschäftigten in Heimarbeit und Vorgesetzten ein Verfahren der Erreichbarkeit 
abzustimmen und die soziale bzw. institutionelle Bindung zu Arbeitsplatz und Team sicher zu 
stellen. 

 

§ 5 Arbeitszeit / Arbeitsdokumentation 

(1) Es gelten die Regelungen der Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit. Heimarbeit ist nur innerhalb 
des dort festgelegten Arbeitszeitrahmens sowie der angegebenen Höchstarbeitszeit möglich. 

(2) Die Nacherfassung der Arbeitszeiten erfolgt unverzüglich über Zeiterfassungsmeldungen.  

 

§ 6 Kostenübernahme 

(1) Seitens der Dienststelle werden keine zusätzlichen Kosten für die Nutzung der Heimarbeit 
übernommen, dazu zählen z.B. Aufwendungen für Mobiliar, Strom, Telefonate und 
Internetzugang. 

(2) Aufgrund der Art der Tätigkeiten berechtigt die Teilnahme an der Heimarbeit nicht dazu, einen 
Heimarbeitsplatz steuerrechtlich geltend zu machen. 

 
§ 7 Unfall- und Arbeitsschutz  

Der Unfallversicherungsschutz richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Rechtsgrundlage ist 
das Siebte Sozialgesetzbuch (SGB VII). Die Beschäftigten in Heimarbeit sind selbstständig dafür 
verantwortlich, dass die private und dienstliche Sphäre hinreichend getrennt sind und die allgemeinen 
Anforderungen hinsichtlich Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Sicherheit und Ergonomie beachtet 
werden. Eine vor-Ort Kontrolle durch die Hochschule findet nicht statt. 
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